
Schulordnung Schulen Menznau, Geiss, Menzberg 
• Das Schulareal, das Schulhaus, die Sporthallen und die Räumlichkeiten sind sauber und 

ordentlich zu hinterlassen. 

• Alkohol, Rauchwaren und andere Suchtmittel sind auf dem Schulareal verboten. 

• Für Beschädigungen an Gebäuden, Einrichtungen, Mobiliar, Apparaten und Material 

sowie Diebstahl haften die Fehlbaren. 

• Fahrzeuge sind auf den dafür vorgesehenen Plätzen zu parkieren. 

• Ausnahmeregelungen bewilligt der Gemeinderat oder die Schulleitung. 

Schulhausregeln Geiss 
 
· Der Ein- und Ausgang für die SchülerInnen befindet sich zur eigenen Sicherheit unten beim Anbau 

(Glastüre). 
 
· Das Schulhaus und folglich auch der Windfang werden erst beim ersten Gongschlag betreten. 
 
· Nach dem Mittag sind die SchülerInnen erst ab 13.00 Uhr auf dem Pausenplatz. 
 
· Velos beim Veloständer abstellen. Bitte keine Beschädigungen verursachen! 
 
· Zu Material und Mobiliar Sorge tragen (Türen, Pulte, Bücher, Hefte, etc.). Ansonsten muss das 

Schulmaterial ersetzt bzw. bezahlt werden. 
 
· Schuhe und Finken auf das Gitter versorgen. Kleider und Turntaschen werden an der Garderobe 

aufgehängt und nach der Schule wieder nachhause genommen. 
 
· Während der Schulzeit muss man in den Gängen ruhig sein. 
 
· Während der Pause müssen die SchülerInnen die Schulzimmer und das Schulhaus verlassen. 
 
· In der Pause müssen die SchülerInnen auf dem Schulhausplatz bleiben. 
 
· Spiel- und Fussballtage für die Pause werden durch den Schülerrat festgelegt und von allen 

eingehalten. 
 
· Während der Pause hält eine Lehrperson Aufsicht. 
 
· Wer etwas vergessen hat, holt den Schlüssel bei einer Lehrperson oder beim Hauswart bis 18.00 

Uhr. 
  

 

Wir gehen respektvoll miteinander um! 
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